
110 der Beilagen zu den stenogrphischen Protokollen des Bundesrates 

GesetzesbesChluß des Natlonalrates vom 13. November 1968, über eln 

Bundesgesetz,-betreffend-das-Aufsuchen und dle Entgegennahme von 

Bestellungen; 

Abänderungen gegenüber-dem Gesetzentwurf in 551 und 1021 der Bellagen 

Der Natlonalrat nat anläßllch der BesChlußfassung 1m Gegenstande 

folgende Änderungen gegenÜber dem Geset~entwurf ln 551 und 1021 der 

Beilagen bescnlossen: 

1. Im Art. I Z. 2 naben die Abs8 5 blS 7 des § 59 zu lauten wie 

folgt: 

2. 

3. 

11(5) Die Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von Privat­

personen 1st nur gestattet 

a) in den festen Betriebsstätten des Gewerbeinnabers (§§ 39 
und 40), 

b) auf Messen, Märkten und marktännllcnen Veranstaltungen, 

c) anläßllcn des gemäß Abs. 4 sowie § 59 d zulässigen Auf­

suchens von Bestellungen und 

d) bei Vorführungen von Modewaren (Modellen) oder Luxusarti­

keln vor einem geladenen Publlkum. 

(6) In allen anderen als den in Abs. 5 genannten Fällen, 

lnsbesondere auf der Straße, 1st die Entgegennahme von Bestel­

lungen auf Waren von Prlvatpersonen verboten. 

(7) Wlrd ln Verletzung der Bestlmmungen der Abs. 2 bis 4 und 

6 eln Kaufvertrag gescnlossen, so hat der Käufer das Recnt, 

spätestens am 5. Tag nacn dem Zustandekommen des Kaufvertrags 

vom Vertrag zurück~utreten. Der Rücktrltt 1st bei sonstlger 

Recntsunwlrksamkelt scnriftllcn ~u erklären. lI 

Im Art. I Z. 2 1st § 59 um folgenden Absatz ~u ergänzen: 

11(8) Beim AufSUChen von Bestellungen gemäß Abs. 1 und 4 

dürfen kelne Waren zwn Verkauf, sondern nur Muster rrn tgefünrt 

werden. II 

Art. IV Abs. 3 nat zu lauten: 

tI(3) Mit der Voll~lenung dieses Bundesgesetzes 1St, sowelt 

1m folgenden nlcnts anderes bestlillmt 1St, das Bundesminlsterlum 

für Handel, Gewerbe und Industrie betraut~ Mlt der Vollzlenung 

des § 59 Abs. 7 der Gewerbeordnung ln der/Fassung des Artlkels 

I Z. 2 dleses Bundesgesetzes 1St das ~undesmlnlsterluill für 

JUStl~ betraut. lI 
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